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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
DES

REGIERUNGSRATES DES KANTONS SOLOTHuRN
VOM

14. Mai 1963 Nr, 2690

Am 18. November 1960 (RRB Nr. 6003) hat der Regierungerat die

~bezüglich des südlich der
Lingerizstrasse gelegenen Gebietes grundsätzlj~~ genehmigt, Da die

Erschliessung der nördlich der Lingerizstr~~s~ gelegenen Grundstücke
nicht befriedigend erschien, wurde in Ziff, 5 des~ die Ein—

wohnergemein~e Grenchen ersucht, eine zweckmässjgere L~5sung vorzu—
legen.

Gegen die Baulandumlegimg Lingeriz II sind seinerzeit zwei
Beschwerden eingereicht worden, die teils durch Abweisung (Beschwerde

des Herrn Otto Gilomen, Uhrmacher, Lengnau), teils durch Rückzug

(Frau Martha Maire—Renfer, Wiedlisbach) erledigt werden konnben..
Bei der letztgenannten Beschwe±‘de handeli~es sich nur um Entschädigungs.~

fragen, welche in der Folge durch Verhandlungen geklärt und ohne

Anrufung der kantondlen Schätzungkommission beigelegt werden konnten4.

~
1.

Für den ~dli~ch der Lingerizstra~~~ gelegenen Teil wurde in
der Zwischenzeit eine neue Lösung gefunden; die Parzellen 1 und 3 a

sind nun an ihrer Läng~e±t~ciu~rc~j die Lingerizetrasse erschlossen,.

Die~ seinerzeit im~Nr. 6003 vom l8~ November

1960 erwähnte mangelhafte Erschliessung der ParzeJ.leNr, 1, die

damals eine Länge von 220 m aufwies, aber nur mit 55 m im Westen

und 4,5 m im Osten a~ di~ ~rojekti~rte Erschliessungsstra~~~ an—

stiess, ist nun behoben, Aus~ diesem Gri~nde~ bezüglich

des nördlichen Teiles der Baulandumlegung Lingeriz. grundsätzljo~

die Genehmigttng e~‘tei1t werden~
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II.

Die Vermessung und Vermarkung der genannten Baulandumlegung
Tiingeriz II ist ordnungsgemäss durchgeführt worden, Es liegt darüber

ein Fläohenverzeichnjs vor, woraus der alte und der neue Zustand

ersichtlich sind. Die Dienstbarkeiten wurden bereinigt, worüber

ebenfalls ein entsprechendes Verzeichnis vorliegt. Dazu ist zu

bemerken, dass fast alle auf den ehemaligen Grundstücken lastenden

Dienstbarkejten aufgehoben werden konnten. Bezüglich der Er—

schliessungstrasse, die westlich der Parzellen 10 und 12 vorbei—

führt, ist folgendes zu. sagen:

Zwischen den Grundeigentümern von GB G-renchen Nr. 6142 und
GB Grenchen Nr. 3658 und der Gemeinde Grenohen besteht eine

schriftliche Vereinbarung, wodurch der Landerwerb für den Ausbau

dieser Erschliessungsstrasse obli~atorisch sichergestellt wird.

Die nötigen Schritte für den Uebergang des Eigentums (Vermarkung,

V~rmessung und grundbuchliche Behandlung) sind in Auftrag gegeben.

Der definitiven Genehmigung der Eaulandumlegung Lingeriz II

in Grenchen steht demnach nichts mehr im Wege. Obschon erst heute der

g2~undsätz1iche Beschluss über die Genehmigung des nördlichen Teils ge

fasst werden kann, steht auch der definitiven Genehmigung dieses

Teiles verfahrensmässig nichts im Wege.

Die Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen, ist zu beauf«

~‘gemäss Flächenverzeichnis“und Verzeichnis

der bereinigten Dienetbarkeiten im Grundbuch ein3utragen.

Es wird

~~lpssen:
~l. Der Baulsndumleguaig Lingeriz II in Grenchen wird im Sinne von

§ 5 der Verordnung liber die Umlegung oder Zusammenlegung von
Bauland .gestützt auf‘ ‘den vorgelegten Plan mit Eigentümer—und

Flächenverzeichnis sowie diö Dienstbarkeitsbereinigung die ~

finitiveGenehmig~g erteilt,

2. Die Aintschreiberei Lebern~ Filiale Grenchen, wird beauftragt, den

neüen Besitzstand gemäss Plan mit Eigentümer— und Flächenverzeichnis

sowie Dienstbarkeitsbereinigung ii~n Grundbuch einzutragen.

G‘enehmigungsgebühr:~ (St. Nr. 689)KK

Der Staat schreiber:
~rtiun~Seite
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Ba~_Deportement (5)~ mit Akten
Kant. Tiefbau~t (2)
Kant. Hochbau~t (2)
Kant,~(2), mit Akten

~Bau_Departemet (2)
Kant Finanzve~Jt~ (2)

der~Grenchen (2)
Bauverwaitwig der E~flwoh11erg~~0jfl~ Grenche~ (14), mit Akten
Alntschrejberei Lebern, Filiale Grenohe~ (2), mit Akt~~
Herrn Max Buser,~So1othu~ (2)




